
 

Reglement Sozialtarif 
 

 

Die Musikschule Toggenburg gewährt finanziell schlechter gestellten Familien und 
Einzelpersonen aus Mitgliedsgemeinden einen Sozialtarif. 

Der Entscheid wird auf der Grundlage der individuellen Verbilligung der Krankenkassenprämie 
(IPV) gefällt, gestützt auf den Entscheid der Sozialversicherungsanstalt (SVA) zur 
Prämienverbilligung. 

Der Sozialtarif gilt für ein Schuljahr. 

 

1 Vorgehen 

a. Das Gesuch für die Gewährung des Sozialtarifs ist jährlich mit einer Kopie der IPV-Verfügung 
zusammen mit der Anmeldung zum Musikunterricht, oder spätestens bis 15. Mai oder        
15. Nov. dem Sekretariat der Musikschule einzureichen. Es steht ein Antragsformular zur 
Verfügung.  

b. Die Schulleitung entscheidet über die Höhe des Sozialtarifs auf Grund der Vorgaben in 
diesem Reglement. 

c. Die Schulleitung kann Rücksprache mit der Schule des Gesuchstellers nehmen. 

d. Der Entscheid der Schulleitung ist endgültig. Unterlagen werden intern archiviert. 

2 Berechtigte 
Für den Sozialtarif ist nur berechtigt, wer erziehungsberechtigt, bzw. volljährig und gleichzeitig 
Rechnungsempfänger ist.  

3 Berechnung 
a. Eine gültige, aktuelle IPV Verfügung der SVA ist Grundlage für die Berechnung des 

Sozialtarifes.  

b. Für die Berechnung zählt nur die Verbilligung des IPV Antragsstellers. Ist der IPV 
Antragssteller eine alleinerziehende Person mit Kindern, wird ihr Selbstbehalt durch 1.5 
geteilt und der IPV Anspruch auf dieser Basis bewertet.  

c. Die Formel für die Berechnung lautet:  
 

100 geteilt durch Referenzprämie mal IPV-Anspruch gleich Prozentsatz IPV.  
 
Prozentsatz IPV  Schulgeld Ermässigung  
15 - 25%   10%   
26 – 35%   20% 
36 – 45%   30% 
46 - 55%   40% 
56 - 65%    50% 
66 - 100%   60% 
 



 

 
 
 

 

Verrechnung 
a. Der Sozialtarif erscheint auf der Schulgeldrechnung als Sozialtarif. Er ist dem 

Familienrabatt gleichgestellt, beinhaltet aber auch den ABO-Unterricht. Familienrabatt und 
Sozialtarif werden kumuliert.  

b. Die Ermässigung wird intern dem Sozialfonds belastet. 
 
 
Dieses Reglement wurde vom Verwaltungsrat 9. November 2022 genehmigt. 
 
 
Wattwil, 9. November 2022 
 
 
        
 
Martin Bleiker      Ursula Roth 
Präsident Verwaltungsrat    Ressortleiterin Finanzen 
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